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Regeln zu kontrollierten Zwischengesellschaften (Gesell-
schaften, die zu mehr als 50% gehalten werden und deren
Eink�nfte mit weniger als 50% der Steuerrate im Land der
Muttergesellschaft besteuert werden) sehen vor, dass Ein-
k�nfte von Muttergesellschaften kontrollierter Zwischenge-
sellschaften zu Steuerzwecken mit einbezogen werden k�n-
nen. Dabei hat Luxemburg die Option gew�hlt, diejenigen
Eink�nfte einzuschließen, die durch atypische Vereinbarun-
gen, die ausschließlich f�r Steuerzwecke eingerichtet wur-
den, entstehen. Hierzu gibt es wieder einige de minimis-Re-
geln.

Dazu kommen die Anti-Hybridregeln der ATAD, die eine
doppelte Abzugsf�higkeit von Kosten in zwei Mitgliedstaa-
ten verhindern und welche ab dem 1. 1. 2019 ebenfalls ver-
boten sind, und die Einf�hrung einer Exit-Tax, falls ein Steu-
erzahler seinen Sitz in einen anderen Mitgliedstaat verlegt
oder eine Niederlassung gr�ndet, um die Substanz der Akti-
vit�ten zu verlagern.

b) Mehrwertsteuergruppe

Nach der Einschr�nkung der Anwendbarkeit des „selbst-
st�ndigen Zusammenschlusses“ durch den EuGH in den Ur-
teilen DNB Banka (C-326/15), Aviva (C-605/15), Kommis-
sion gegen Deutschland (C-616/15) und Kommission gegen
Luxembourg (C-274/15) zur Mehrwertsteuerrichtlinie 2006/
112/EG hat der Gesetzgeber eine Regel eingef�hrt, die un-
gerechtfertigte Zusatzbelastungen von Gruppengesellschaf-
ten auf Mehrwertsteuerebene vermeiden soll. Mit Gesetz
vom 26. 7. 2018 �ber die Mehrwertsteuergruppe wurde eine
Regelung zur Mehrwertsteuergruppe eingef�hrt, welche auf
Art. 11 der 6. Mehrwertsteuerrichtlinie beruht und in eini-
gen Mitgliedstaaten bereits existierte.

Eine Mehrwertsteuergruppe ist ein Zusammenschluss, der
mit mehreren steuerpflichtigen oder nicht steuerpflichtigen
juristischen oder nat�rlichen Personen geschaffen werden
kann. Nach dem Gesetz sind nur luxemburgische Personen
(oder Niederlassungen) berechtigt, Teil einer solchen Mehr-
wertsteuergruppe zu sein, zwischen denen eine finanzielle
Verbindung besteht. Zur Analyse dieses Kriteriums wird
wiederum auf das Gesellschaftsrecht und die Definition ei-
ner Gruppe verwiesen, die f�r Konsolidierungen genutzt
wird (Kontrolle oder Eigentum von mehr als 50% der
Stimmrechte, Recht zur Ernennung der Gesch�ftsf�hrung
oder ein Vertrag zu diesem Zweck). Dar�ber hinaus muss
eine wirtschaftliche (beispielsweise innerhalb einer Gruppe

erbrachte Leistungen) und organschaftliche (Kontrolle
durch dieselbe Managementstruktur) Verbindung bestehen.

Gesellschaften k�nnen freiwillig aus einer Mehrwertsteuer-
gruppe entlassen werden, wenn (i) dadurch der Gesellschaft
und der Gruppe kein Steuergewinn zufließt und (ii) sie nicht
wesentlich in der Kette der �konomischen Dienstleistungen
sind.

III. Ausblick

Die bei Redaktionsschluss dieses Artikels noch nicht ge-
kl�rte Frage des Brexit besch�ftigt den Finanzmarkt eben-
falls weiter stark. Die Folgen der Unsicherheit schlagen sich
in Luxemburg wie an anderen europ�ischen Finanzzentren
durch eine erh�hte Aktivit�t, Verlegung von Gesch�ftszwei-
gen, Verlegung von Gesellschaften oder Er�ffnungen von
Niederlassungen, aber auch in der Familien- Verkehrs- und
Sozialpolitik nieder:

Neben Maßnahmen, die den Finanzsektor betreffen, ist in
der Politik im letzten Jahr ein deutlicher Schwerpunkt in der
Familien- und Arbeitnehmerpolitik festzustellen gewesen.
Die Elternzeit wurde neu (und flexibler) geregelt, Fr�hver-
rentungsregeln angepasst, und eine „Indextranche“ be-
schlossen (generelle Indexierung von Arbeitseinkommen
um 2,5%). Zusammen mit dem weltweit beachteten, aller-
dings erst angek�ndigten kostenlosen �ffentlichen Nahver-
kehr (der gerade zur weiteren Beratung in die Gremien zu-
r�ckverwiesen wurde) scheint die Politik insbesondere auch
im Bereich Verkehr f�r Berufspendler einen Schwerpunkt
setzen zu wollen, was beides folgerichtig ist, wenn man den
bereits deutlich zu sp�renden Bedarf an zus�tzlichen quali-
fizierten Arbeitskr�ften in Betracht zieht. Dar�ber hinaus
hat die Regierung angek�ndigt, einen Schwerpunkt bei der
Digitalisierung zu setzen, und es wird interessant sein zu se-
hen, wie das umgesetzt werden wird.

Alexander Olliges
Partner im Bereich Private Equity, Real Estate
und Corporate Law, M&A in der Luxembur-
ger Kanzlei Arendt &Medernach. Er studierte
Rechtswissenschaften in Saarbr�cken, M�ns-
ter, Trier sowie Bordeaux und ist als Rechts-
anwalt in Deutschland und Luxemburg zuge-

lassen.

Lutz Koch, Rechtsanwalt, Rangun

L�nderreport Myanmar
I. Rechtspolitischer Hintergrund

Seit der freiwilligen �ffnung des Landes in 2010 durchl�uft
Myanmar eine Transformationsphase mit tiefgreifenden po-
litischen, wirtschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Ver-
�nderungen. Insgesamt ist der Nachholbedarf des Landes
aber noch immer sehr ausgepr�gt. Insbesondere im Bereich
Infrastruktur besteht ein hohes Investitionserfordernis.

Nachdem die National League for Democracy (NLD) unter
der F�hrung von Nobelpreistr�gerin Aung San Suu Kyi im
April 2016 offiziell die Regierung des Landes �bernommen
hat, kam zum ersten Mal seit 54 Jahren eine nicht-milit�ri-
sche, demokratisch gew�hlte Regierung an die Macht.

Die NLD-Regierung legte den Fokus zun�chst auf Friedens-
und Vers�hnungspolitik. Dadurch wurde die Umsetzung
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wirtschaftlicher Reformen verz�gert. Der Ausbruch der
Fl�chtlingskrise im Westen des Landes f�hrte zu einem
merklichen R�ckgang der Investitionen aus westlichen L�n-
dern. So gingen die ausl�ndischen Direktinvestitionen im
ersten Halbjahr des Finanzjahres (April bis September
2018) auf 1,7 Mrd. US-Dollar zur�ck. Im gleichen Zeitraum
des Vorjahres waren es noch 4,1 Mrd. US-Dollar. Mit der
Einf�hrung eines neuen Gesellschaftsrechts sowie den An-
k�ndigungen weiterer �ffnungen im Finanz- und Versiche-
rungssektor versucht die Regierung seit Ende 2018, wieder
verst�rkt ausl�ndische Investoren anzuziehen.

Die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Aussichten
des Landes sind weiterhin positiv. Steigende Investitionen in
die Verkehrs- und Strominfrastruktur im Jahr 2019 d�rften
das BIP und das gesamte Wachstum antreiben, gest�tzt
durch einen signifikanten Anstieg der pers�nlichen Einkom-
men und der Konsumausgaben.

Dar�ber hinaus ist die k�rzlich erfolgte Genehmigung des
Regierungsplans f�r nachhaltige Entwicklung in Myanmar
(2018–2030) begr�ßenswert. Eine konsequente Implemen-
tierung k�nnte das Vertrauen von Investoren zur�ckgewin-
nen und das Wachstum unterst�tzen. Als erster Schritt zur
Umsetzung wurde eine Projekt-Bank installiert, um staatli-
che und regionale Infrastrukturmaßnahmen zu f�rdern und
eine faire Vergabe zu sichern. Außerdem hat die Regierung
ein neues Ministerium geschaffen, das sich auf Investitionen
und ausl�ndische Beziehungen fokussieren soll.

II. Auswahl wichtiger rechtlicher
Entwicklungen und Reformen

1. Myanmar Companies Law 2017

Das Directorate of Investment and Company Administration
(DICA) hat ein neues elektronisches Registrierungssystem
namens Myanmar Companies Online (MyCO) eingef�hrt,
das am 1. 8. 2018 zusammen mit dem neuenMyanmar Com-
panies Law 2017 (MCL) und den begleitenden Myanmar
Companies Regulations 2018 (Rules) umgesetzt wurde.

Das MCL modernisiert Myanmars Unternehmensrahmen
und bietet neue M�glichkeiten f�r lokale und ausl�ndische
Unternehmen. Unter demMCL k�nnen ausl�ndische Akteu-
re bis zu 35% der Anteile an einheimischen Unternehmen
halten. Zu den wichtigsten Neuerungen unter dem MCL ge-
h�ren:

a) Verpflichtung zur Registrierung mit DICA

Alle juristischen und nat�rlichen Personen (Unternehmen,
nat�rliche Personen, Verb�nde, Institutionen oder Beh�r-
den), die mehr als eine isolierte Transaktion oder eine Trans-
aktion, die l�nger als 30 Tage andauert, durchf�hren, unter-
liegen der Pflicht, sich bei DICA zu registrieren.

b) Definition einer „Foreign Company“

Eine Foreign Company ist eine in Myanmar gegr�ndete Ge-
sellschaft, an der eine ausl�ndische Gesellschaft oder Person
einen Eigentumsanteil von mehr als 35% besitzt oder kon-
trolliert. Lokale Unternehmen, an denen ausl�ndische Inves-
toren 35% oder weniger Anteile halten, gelten weiterhin als
lokale Unternehmen.

Das neue Gesellschaftsrecht unterscheidet in seinen Anfor-
derungen oder M�glichkeiten nicht mehr zwischen einer
ausl�ndischen und einer lokalen Gesellschaft. Allerdings

sind auch k�nftig gewisse Gesch�ftsbereiche nicht f�r aus-
l�ndische Unternehmen zug�nglich. Zur Abgrenzung zwi-
schen lokalen und ausl�ndischen Unternehmen bedienen
sich manche Ministerien bei der Lizenzvergabe eigener De-
finitionen (so bspw. das Handelsministerium; siehe dazu un-
ten unter 3. in Bezug auf die Vergabe von Groß- und Einzel-
handelslizenzen).

c) Registrierungsformen

Ausl�ndische Investoren haben die M�glichkeit, entweder
eine private Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung, eine Ak-
tiengesellschaft oder eine Gesellschaft mit unbegrenzter
Haftung zu registrieren. Eine generelle Vorschrift f�r Min-
destkapital gibt es nicht mehr. Allerdings ist f�r die Beantra-
gung gewisser Lizenzen ein Mindestkapital vorgeschrieben
(so bspw. vom Handelsministerium; siehe unten unter 3. in
Bezug auf die Vergabe von Groß- und Einzelhandelslizen-
zen).

Die Registrierungsformen „Representative Office“ und
„Branch Office“ wurden durch die M�glichkeit ersetzt, ein
im Ausland registriertes Unternehmen als „Overseas Corpo-
ration“ in Myanmar zu registrieren. Eine Overseas Corpora-
tion ist keine eigenst�ndige juristische Person. Daher besteht
eine uneingeschr�nkte Haftung der ausl�ndischen Gesell-
schaft. Es muss eine in Myanmar sesshafte, zeichnungsbe-
rechtigte Person f�r das ausl�ndische Unternehmen („Au-
thorised Officer“) sowie eine Adresse in Myanmar („Regi-
stered Address“) benannt werden.

d) Festlegung auf Bet�tigungsfelder

Anstelle der bisher �blichen Standard-MoA/AoA (Memo-
randum of Association bzw. Articles of Association) haben
Unternehmen die Wahl, entweder ihre eigene Satzung zu
entwerfen oder die von der DICA zur Verf�gung gestellte
Mustersatzung zu nutzen. Unternehmen sind nicht mehr da-
zu verpflichtet, sich durch die Definition ihrer Gesch�fts-
ziele oder -t�tigkeiten in ihrem Bet�tigungsfeld zu beschr�n-
ken. F�r Unternehmen, die ihre bisherigen MoA/AoA wei-
terhin nutzen, bleiben die Gesch�ftsziele oder -t�tigkeiten
bis zum Ende der �bergangsfrist von einem Jahr (31. 7.
2019) in Kraft.

e) Anteilseigner und Gesch�ftsf�hrer

Das MCL erm�glicht die Registrierung einer Gesellschaft
mit beschr�nkter Haftung mit nur einem Anteilseigner und
einem Gesch�ftsf�hrer. Allerdings muss mindestens ein Di-
rektor in Myanmar sesshaft sein. Das ist der Fall, wenn ein
Direktor mindestens 183 Tage im Jahr in Myanmar ver-
bringt. Nach dem geltenden Steuergesetz w�re dieser Direk-
tor dann verpflichtet, sein weltweites Einkommen in Myan-
mar zu deklarieren. Unternehmen m�ssen bis zum 31. 7.
2019 (Ende der �bergangszeit) einen gebietsans�ssigen Di-
rektor bestellen.

2. �ffnung des Versicherungsmarktes f�r
ausl�ndische Versicherer

Die Regierung Myanmars hat angek�ndigt, dass ausl�ndi-
sche Versicherer ab dem 1. 4. 2019 Marktzugang zum Ver-
sicherungssektor erhalten. Sie k�nnen Lebensversicherun-
gen und allgemeine Versicherungen abschließen. Am 2. 1.
2019 gab das Ministry of Planning & Finance (MOPF) die
wichtigsten Leitlinien f�r die Liberalisierung des Versiche-
rungssektors in Myanmar (Ank�ndigung Nr. 1/2019) und
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den Weg zum Markteintritt f�r ausl�ndische Versicherer be-
kannt. Die Ank�ndigung ist eine willkommene Bewegung in
Richtung der lang erwarteten �ffnung des Versicherungs-
sektors in Myanmar.

3. Groß- und Einzelhandel

a) Allgemeine Regelung

In einem bereits seit Langem herbei gehofften Schritt gab
das Ministry of Commerce and Trade (MOC) die Anforde-
rungen f�r ausl�ndische Investoren bekannt, um Handelst�-
tigkeiten mit importierten Waren und Rohstoffen aufneh-
men zu k�nnen (siehe dazu auch Lorenz/Poppen, RIW 2019,
121). Gem�ß der Mitteilung 25/2018 vom 9. 5. 2018 und
den am selben Tag ver�ffentlichten „Regeln f�r den Verkauf
und Vertrieb im Groß- und Einzelhandel“ (Rules) sowie den
Standard Operating Procedures (SOP) und einer Liste von
24Warenkategorien erlaubt das MOC fortan unter bestimm-
ten Voraussetzungen das Groß- und Einzelhandelsgesch�ft
von ausl�ndischen Unternehmen sowie von Joint-Venture-
Unternehmen. Zuvor durften ausl�ndische Unternehmen
nur Handel mit Waren betreiben, die in Myanmar hergestellt
wurden, sowie mit einer begrenzten Auswahl an Waren, die
f�r den lokalen Markt dringend ben�tigt wurden. Das MOC
stellt damit klar, dass fr�here Mitteilungen in Bezug auf
Groß- und Einzelhandel nicht mehr anwendbar sind und
dass auf neu gegr�ndete Unternehmen, die Warenhandel be-
treiben m�chten, die neuen Regularien anzuwenden sind.
Bestehende Unternehmen, die unter den fr�heren Ausnah-
men t�tig waren, erhalten eine Frist von 5 Jahren, um die
Mindestanforderungen an Kapital und Fl�che zu erf�llen.

Die Mindestkapitalanforderung f�r 100% ausl�ndische Un-
ternehmen betr�gt 5 Mio. US-Dollar f�r den Großhandels-
sektor und 3 Mio. US-Dollar f�r den Einzelhandel, aller-
dings ohne Ber�cksichtigung von Ausgaben f�r Miete oder
Pacht. F�r Joint Ventures ist ein Mindestkapital von 2 Mio.
US-Dollar (Wholesale) bzw. 700000 US-Dollar (Retail) er-
forderlich. Die Mindestanforderung an eine Verkaufsfl�che
betr�gt 929 Quadratmeter.

DieDefinition„ForeignCompany“desMyanmarCompanies
Law wird vomMOC nicht ber�cksichtigt, und Unternehmen
mit einer Beteiligung von bis zu 35% werden in dem Sinne
nicht als „lokale Unternehmen“ behandelt. Nur Unterneh-
men, die zu100%in lokalemBesitz sind,werdenvonKapital-
oder Fl�chenanforderungen befreit und m�ssen generell nur
Einzel- oderGroßhandelslizenzen beantragen, wenn ihreKa-
pitalinvestitionen700000US-Dollar�bersteigen.

b) Ausnahmen f�r Outlets in Einkaufszentren

Das MOC erlaubt jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme.
Wenn ein ausl�ndisches Unternehmen eine Verkaufsstelle in
einem Einkaufszentrum er�ffnet, f�r das eine Einzelhan-
delslizenz erworben wurde, ben�tigt es keine gesonderte
Lizenz, sondern kann die Lizenz des Einkaufzentrums mit-
nutzen. Infolgedessen k�nnen insofern unabh�ngig von der
Grundfl�che und den Mindestkapitalanforderungen Einzel-
handelsgesch�fte betrieben werden. Das Unternehmen kann
ein Export-/Importzertifikat mit der Empfehlung des Ein-
kaufszentrums beantragen.

4. �nderung des Finanzjahres

Das neue Union Tax Law 2018 trat am 1. 4. 2018 in Kraft.
Entgegen fr�herer Annahmen blieb das Gesch�ftsjahr f�r

den Privatsektor im vergangenen Jahr unver�ndert (1. 4. bis
31. 3. des Folgejahres), nur das Haushaltsjahr der Regierung
und das Gesch�ftsjahr f�r �ffentliche Unternehmen wurde
um 6 Monate nach hinten verlegt (1. 10. bis zum 30. 9. des
Folgejahres). Ob das Finanzjahr f�r den Privatsektor in Zu-
kunft ebenfalls angepasst und – wenn ja – wie das genau um-
gesetzt wird, wurde noch nicht offiziell verk�ndet.

5. Tourismus

Die Krise im Westen des Landes hat auch zu einem starken
R�ckgang von westlichen Touristen gef�hrt. Die Regierung
versuchte zun�chst, durch Visaerleichterungen f�r asiati-
sche Touristen gegenzusteuern. So ben�tigen japanische
und koreanische Touristen keine Touristenvisa mehr.

Bisher war insbesondere die langwierige und sehr einge-
schr�nkte Vergabe von Lizenzen eines der gr�ßten Hinder-
nisse f�r die Entwicklung des Tourismussektors. Daher
strebt die Regierung an, die Vergabe von Hotel-, Guest-
house- und Tourlizenzen zu dezentralisieren. Anstatt wie
bisher die Lizenz in der Hauptstadt Nay Pyi Taw beantragen
zu m�ssen, sollen die regionalen Beh�rden �ber die Vergabe
entscheiden d�rfen. Myanmar verf�gt mit zahllosen Str�n-
den und einer K�stenl�nge von 1930 Kilometern, idylli-
schen Bergregionen sowie einer Vielzahl historischer Rui-
nen �ber ein enormes Tourismuspotenzial. Bisher hat man
sich jedoch auf die Entwicklung weniger touristischer Zen-
tren beschr�nkt. Die dezentrale Vergabe von Lizenzen
k�nnte dazu f�hren, dass der bisherige Protektionismus im
Tourismusbereich aufgebrochen wird.

6. Quellensteuer

Das Ministry of Planning and Finance (MOPF) hat am
18. 6. 2018 die Notifikation 47/2018 erlassen, die seit dem
1. 7. 2018 in Kraft ist. F�r lokale Unternehmen wie auch f�r
in Myanmar registrierte ausl�ndische Unternehmen stellt
das eine deutliche Erleichterung im Tagesgesch�ft dar und
verringert den administrativen Aufwand erheblich. Die
Quellensteuer ist innerhalb von 10 Tagen nach T�tigung der
Zahlung an das Internal Revenue Department abzuf�hren.
Im Einzelnen gilt Folgendes:

(1) Die Quellensteuer auf den Kauf von Waren, erbrachten
Dienstleistungen oder Zinszahlungen zwischen in Myan-
mar gebietsans�ssigen Personen und/oder Unternehmen
wird nicht mehr erhoben. Zahlungen an Unternehmen im
Ausland betrifft das allerdings nicht; dort wird weiterhin
die Quellensteuer erhoben, auch wenn sie von 3,5% auf
2,5% gesenkt wurde.

(2) Zahlungen von Tantiemen f�r die Nutzung von Lizenzen,
Trademarks oder Patenten an gebietsans�ssige Personen
und/oder Unternehmen unterliegen einer Quellensteuer von
10%; f�r gebietsfremde Personen und/oder Unternehmen
liegt diese bei 15%.

(3) Zahlungen von Regierungsorganisationen, Ministerien und
staatlichen Unternehmen f�r den Erwerb von Waren oder
erbrachten Dienstleistungen an gebietsans�ssige Personen
und/oder Unternehmen unterliegen einer Quellensteuer in
H�he von 2% und f�r gebietsfremde Personen oder Unter-
nehmen 2,5%.

7. Partielle �ffnung des Finanzsektors
f�r ausl�ndische Banken

Gem�ß der Richtlinie Nr. 6/2018 vom 8. 11. 2018 erlaubt
die Zentralbank Niederlassungen ausl�ndischer Banken in
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Myanmar ab sofort Finanzierungen und andere Bankdienst-
leistungen f�r in Myanmar ortsans�ssige Unternehmen. Al-
lerdings ist es ausl�ndischen Banken weiterhin nicht gestat-
tet, innerhalb Myanmars im Privatkundengesch�ft (bspw.
pers�nliche Sparkonten und Kartendienste) aktiv zu werden.
Die Richtlinie bezieht sich auf die 13 ausl�ndischen Banken,
die derzeit �ber eine Lizenz verf�gen. Sie waren zuvor bei
Bankprodukten auf ausl�ndische Unternehmen und Joint
Ventures beschr�nkt. Im Laufe des Jahres 2018 wurde die-
sen ausl�ndischen Banken bereits die Finanzierung von Ex-
port- und Importgesch�ften gestattet.

Derzeit sind die 13 ausl�ndischen Banken landesweit noch
auf eine operative Niederlassung beschr�nkt; die Zentral-
bank �ußerte aber bereits, dass eine Expansion m�glich wer-
den wird. Mit den Maßnahmen �ffnet die Zentralbank den
Bankensektor f�r ausl�ndische Akteure weiter.

Den einheimischenBanken hat die Zentralbank k�rzlich erst-
mals erlaubt, Kredite ohne Sicherheiten zu vergeben. Außer-
demhatdieRegierungdieEinrichtungeinerKreditauskunftei
beschlossen und mit der Implementierung begonnen. Beide
Maßnahmen zielen darauf ab, kleinen und mittelst�ndischen
Unternehmen Finanzierungsm�glichkeiten zu bieten. Auf-
grund der bisherigen rigiden Vorschriften zur Hinterlegung
vonSicherheiten hattenUnternehmen ohne eigeneGrundst�-
ckebislangpraktischkeinenZugangzuBankdarlehen.

8. Standardkriterien f�r den Bildungssektor

In einem sehr zu begr�ßenden Schritt hat die Myanmar In-
vestment Commission (MIC) uneingeschr�nkte Investitionen
und Beteiligungen in Bildungseinrichtungen – einschließ-
lich Grund-, Berufs-, Hoch-, Fachhoch- sowie Privatschulen
und andere vom Ministerium benannte Einrichtungen – ge-
nehmigt (Mitteilung Nr. 7/2018 vom20. 4. 2018). Die Direk-
tion f�r Investitions- und Unternehmensverwaltung (DICA)
hat eine Liste mit 17 zus�tzlichen Kriterien ver�ffentlicht.
Allerdings hat das Bildungsministerium noch kein Verfahren
f�r die notwendige Lizenzvergabe eingef�hrt.

9. Neuerungen im Steuerrecht

Das Union Tax Law 2018 ersetzt seinen Vorg�nger aus dem
Jahr 2017 ohne wesentliche �nderungen. Die K�rper-
schaftssteuer betr�gt weiterhin 25%. Die Einkommensteuer
bleibt bei einem progressiven Steuersatz zwischen 0% und
25%. Das Gesamtjahreseinkommen, inklusive etwaiger Bo-
nuszahlungen, wird wie schon im Vorjahr f�r Einheimische
und Ausl�nder gleichermaßen wie folgt versteuert:

Einkommen nach Abzug etwaiger Be-
freiungen

Steuersatz
in %

VonMMK Bis MMK

a 1 2,000,000 0

b 2,000,001 5,000,000 5

c 5,000,001 10,000,000 10

d 10,000,001 20,000,000 15

e 20,000,001 30,000,000 20

f Mehr als 30,000,001 25

Abzugsf�hig sind f�r Einheimische und Ausl�nder mit ei-
nem Aufenthalt von 183 oder mehr Tagen pro Finanzjahr:

– 20 % als grunds�tzlich abzugsf�hige Pauschale, bis zu einem
Maximalbetrag von 10000000 MMK (ca. 6900 Euro) pro
Jahr.

– F�r Ehepartner und im Haus lebende Eltern: 1000000 MMK
(ca. 690 Euro) pro Jahr.

– F�r jedes unterhaltspflichtige Kind: 500000 MMK (ca. 345
Euro) pro Jahr.

Unternehmen mit 5 oder mehr Mitarbeitern m�ssen dazu
noch die folgenden Beitr�ge f�r die Sozialversicherung ent-
richten:

– Arbeitgeber: 3% des Nettogehalts (inkl. eventueller Sonder-
zahlungen, davon 2% als Beitrag zur Sozialversicherung und
1% als Beitrag zur Arbeitnehmer Unfallversicherung) und
maximal 9000MMK (ca. 6,20 Euro) pro Monat.

– Arbeitnehmer: 2% des Nettogehalts (inkl. eventueller Son-
derzahlungen) und maximal 6000 MMK (ca. 4,15 Euro) pro
Monat.

Das Finanzministerium hat die M�glichkeit, Einkommen
aus mit Spenden finanzierten T�tigkeiten oder Einkommen
von �ffentlichen Unternehmen, die an der Yangon Stock Ex-
change gehandelt werden, von der Steuer zu befreien.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Der R�ckgang westlicher Investitionen sowie die z�gerliche
Umsetzung von notwendigen Reformen in den ersten zwei-
einhalb Jahren der Legislaturperiode haben dazu beigetra-
gen, dass sich das Wirtschaftswachstum von 6,8% im Jahr
2017 f�r das Jahr 2018 wohl voraussichtlich auf 6,2% ab-
schw�chen wird. Die lokale W�hrung (Kyat) hat im Laufe
des Jahres 2018 gegen�ber dem US-Dollar anWert verloren.
So war der Wechselkurs Anfang 2018 bei 1361 Kyat zu ei-
nem US-Dollar und zum Ende des Jahres bei 1550 Kyat.
Aufgrund der dadurch gesunkenen Nachfrage nach Import-
g�tern sowie der florierenden inl�ndischen Textilindustrie,
hat sich das Handelsbilanzdefizit auf ein 5-Jahrestief von
300Mio. US-Dollar im ersten Halbjahr 2018 reduziert.

In Anbetracht der n�chsten Wahlen im Jahr 2020 hat die Re-
gierung ihren Fokus auf die Wirtschaft gelegt und versucht
durch die Umsetzung von diversen Reformen sowie der wei-
teren Liberalisierung des Finanzsektors das Vertrauen der
ausl�ndischen Investoren zur�ckzugewinnen und das Wirt-
schaftswachstum zu beschleunigen.

Die Weltbank und der internationale W�hrungsfond sehen
in der konsequenten Umsetzung des Plans der Regierung f�r
eine nachhaltige Entwicklung in Myanmar den Schl�ssel
zum Erfolg dieser Bem�hungen. Die Regierung scheint er-
kannt zu haben, dass sie bis zu den Wahlen im November
2020 wirtschaftliche Erfolge vorweisen muss. Es wird sich
zeigen, ob die Regierung die notwendige Durchsetzungsf�-
higkeit besitzt, die entscheidenden Schritte schnell genug
einzuleiten.

Allerdings k�nnte die Entwicklung auch von internationalen
Faktoren beeintr�chtigt werden. Insbesondere �berlegt die
Europ�ische Union, den seit Mitte 2013 gew�hrten zollfrei-
en Zugang zum EU-Markt f�r burmesische Produkte wieder
zu entziehen. Das w�rde vor allem die Textilindustrie inMit-
leidenschaft ziehen. Von 2012 bis 2017 ist der Wert der Tex-
tilexporte von 900 Mio. US-Dollar auf 2,7 Mrd. US-Dollar
gestiegen und stellt damit einen wichtigen Wirtschaftszweig
dar, der �ber 1,1 Mio. Arbeiter besch�ftigt. Mit Abstand
wichtigster Absatzmarkt ist die Europ�ische Union. Allein
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f�r Deutschland wird der Exportwert der Textilprodukte im
Jahr 2018 auf 930 Mio. US-Dollar gesch�tzt, 2017 waren es
noch 519Mio. US-Dollar.

Bei Wirtschaftsexperten herrscht jedoch Einstimmigkeit in
Bezug auf die positiven mittel- und langfristigen Perspekti-
ven des rohstoffreichen Landes, das �ber eine junge Bev�l-
kerung verf�gt. Die erwartete Fertigstellung diverser Immo-
bilienprojekte in den wirtschaftlichen Zentren des Landes,
Rangun und Mandalay, im Laufe des Jahres d�rfte die Mie-
ten f�r B�rofl�chen, qualitativ hochwertigen Wohnraum
sowie Verkaufsfl�chen im regionalen Vergleich wettbe-
werbsf�hig machen. Der avisierte Neubau und Ausbau von
„Special Economic Zones“ und „Industrial Zones“ d�rfte
weiterhin produzierendes Gewerbe anziehen. Der leichtere

Zugang zu Finanzierungsm�glichkeiten kann sich dar�ber
hinaus insbesondere im Agrarbereich positiv auswirken.

Internationales Wirtschaftsrecht

& Zul�ssigkeit des EZB-Kaufprogramms f�r
Staatsanleihen auf dem Sekund�rmarkt

EuGH (Große Kammer), Urteil vom 11. 12. 2018 – Rs. C-493/
17; HeinrichWeiss u.a.

Leitsatz der Redaktion

Der Ankauf auf den Sekund�rm�rkten von handelbaren
Wertpapieren der �ffentlichen Hand durch die EZB auf
Grund des Beschlusses (EU) 2015/774 i.d.F. des Beschlusses
(EU) 2017/100 �berschritt nicht das Ermessen, das der EZB
im Rahmen ihres w�hrungspolitischen Mandats zusteht,
undwar daher rechtm�ßig.

AEUVArt. 119, 123, 127, 296

Aus den Gr�nden

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die G�ltigkeit des
Beschlusses (EU) 2015/774 der Europ�ischen Zentralbank vom
4. 3. 2015 �ber ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren
des �ffentlichen Sektors an den Sekund�rm�rkten (ABl. 2015,
L 121, S. 20) in der durch den Beschluss (EU) 2017/100 der Eu-
rop�ischen Zentralbank vom 11. 1. 2017 (ABl. 2017, L 16,
S. 51) ge�nderten Fassung (im Folgenden: Beschluss 2015/774)
und die Auslegung von Art. 4 Abs. 2 EUV sowie der Art. 123
und 125 AEUV.

2 Es ergeht im Rahmen von vier Verfassungsbeschwerden, die
von Heinrich Weiss u.a., Bernd Lucke u.a., Peter Gauweiler so-
wie Johann Heinrich von Stein u.a. eingereicht wurden. Gegen-
stand dieser Verfassungsbeschwerden ist die Anwendbarkeit
verschiedener Beschl�sse der Europ�ischen Zentralbank (EZB)
in Deutschland, die Mitwirkung der Deutschen Bundesbank an
der Durchf�hrung dieser Beschl�sse oder ihre behauptete Unt�-
tigkeit im Hinblick auf diese Beschl�sse sowie die behauptete
Unt�tigkeit der Bundesregierung (Deutschland) und des Deut-
schen Bundestags im Hinblick auf diese Mitwirkung und diese
Beschl�sse.

Rechtlicher Rahmen

Beschluss 2015/774

3 Die Erw�gungsgr�nde 2 bis 4 und 7 des Beschlusses 2015/
774 lauten:

„(2) Am 4. 9. 2014 hat der EZB-Rat beschlossen, ein drittes An-
kaufprogramm f�r gedeckte Schuldverschreibungen (nachfol-

gend das ,CBPP3

,

) und ein Ankaufprogramm f�r Asset-Backed
Securities (ABSPP) einzuf�hren. Neben den im September
2014 eingef�hrten gezielten l�ngerfristigen Refinanzierungsge-
sch�ften sollen diese Ankaufprogramme die Transmission der
Geldpolitik weiter verbessern, die Kreditversorgung der Wirt-
schaft im Euro-W�hrungsgebiet erleichtern, die Finanzierungs-
bedingungen f�r private Haushalte und Unternehmen lockern
und dazu beitragen, dass sich die Inflationsraten, entsprechend
dem vorrangigen Ziel der EZB, die Preisstabilit�t zu gew�hr-
leisten, wieder einem Niveau von 2% ann�hern.

(3) Am 22. 1. 2015 hat der EZB-Rat beschlossen, die Wertpa-
pierank�ufe um ein Programm zum Ankauf von Wertpapieren
des �ffentlichen Sektors an den Sekund�rm�rkten (nachfolgend
das ,PSPP

,

) zu erweitern. Im Rahmen des PSPP k�nnen die [na-
tionalen Zentralbanken] im Verh�ltnis zu ihren jeweiligen An-
teilen am Kapitalschl�ssel der EZB und die EZB notenbankf�-
hige marktf�hige Schuldtitel von zugelassenen Gesch�ftspart-
nern an den Sekund�rm�rkten endg�ltig kaufen. Dieser Be-
schluss wurde als Teil der einheitlichen Geldpolitik angesichts
verschiedener Faktoren gefasst, welche das Abw�rtsrisiko in
Bezug auf die Aussichten f�r die mittelfristige Preisentwick-
lung wesentlich erh�ht haben, wodurch das Erreichen des vor-
rangigen Ziels der EZB, die Preisstabilit�t zu gew�hrleisten, ge-
f�hrdet ist. Zu diesen Faktoren z�hlen die hinter den Erwartun-
gen zur�ckgebliebenen geldpolitischen Impulse der umgesetz-
ten geldpolitischen Maßnahmen, ein R�ckgang der meisten In-
dikatoren f�r die gegenw�rtige und erwartete Inflation im Euro-
W�hrungsgebiet – Gesamtinflationsindikatoren und um die
Auswirkungen volatiler Komponenten wie Energie und Nah-
rungsmittel bereinigte Kerninflationsindikatoren – auf histori-
sche Tiefst�nde und die verst�rkte M�glichkeit von Zweitrun-
deneffekten auf die Lohn- und Preissetzung aufgrund des star-
ken R�ckgangs der �lpreise.

(4) Das PSPP ist ein verh�ltnism�ßiges Instrument, um die in
Bezug auf die Aussichten f�r die Preisentwicklung bestehenden
Risiken aufzufangen, da es eine weitere Lockerung der monet�-
ren und finanziellen Bedingungen bewirkt, hierin eingeschlos-
sen jene, die die Finanzierungsbedingungen f�r private Haus-
halte und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften im Euro-W�h-
rungsgebiet betreffen. Es f�rdert damit insgesamt den Konsum
und die Investitionsausgaben im Euro-W�hrungsgebiet und
tr�gt somit dazu bei, dass die Inflationsraten sich mittelfristig
wieder einem Niveau von unter, aber nahe 2 % ann�hern. In ei-
nem Umfeld, in dem die Leitzinsen der EZB ihre Untergrenze
erreicht und die auf Verm�genswerte des privaten Sektors fo-
kussierten Ankaufprogramme messbare, jedoch unzureichende

Lutz Koch
Rechtsanwalt. Er ist seit 2013 in Yangon (Ran-
gun) ans�ssig, wo er zun�chst eine internatio-
nale Kanzlei mit Fokus auf Wirtschaftsfragen
leitete. Seit April 2016 ist er der Leiter der
Rechtsabteilung im R�dl & Partner-B�ro
Yangon. Seine T�tigkeitsschwerpunkte sind

Markteintrittsfragen, internationales Handelsrecht, Unterneh-
mensgr�ndungen und allgemeine Rechtsberatung f�r Unterneh-
mungen in Myanmar.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5 / 5

http://www.tcpdf.org

